
. . .

Feldfunktion

IIB3-GZ – 36212/002         Berlin, 02.06.20 

Referatsleiter/in:          Hausruf:  

Bearbeiter:          Hausruf:  

Betr.: Nationale Wasserstoffstrategie  

hier: FAQ-Liste mit möglichen Fragen der Presse an BM Peter Altmaier am 

10.06.20 von xx:xx – xx:xx Uhr 
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Nordstream 2 (IIA4) 

Unsere Haltung ist weiterhin klar: Nord Stream 2 ist ein unternehmerisches Projekt, das 

selbstverständlich geltendes nationales und europäisches Recht einhalten muss. Wir 

gehen weiterhin davon aus, dass die Pipeline fertiggestellt wird.

Dabei müssen auch die berechtigten Interessen der Ukraine berücksichtigt werden. 
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Mit dem jetzt Vorliegen der Genehmigung aus Dänemark kann die Pipeline fertiggestellt 

werden. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die  und 

 wie angekündigt einen Gesetzesentwurf zur Erweiterung des 

Sanktionsgesetzes Protecting European Energy Security Act (PEESA) nun offiziell 

eingebracht haben. An unserer grds. Haltung, dass wir extraterritoriale Sanktionen 

ablehnen, hat sich nichts geändert . Wir werden nun den Entwurf analysieren, die 

weiteren Beratungen im US-Kongress eng beobachten und uns auch mit unseren 

europäischen Partnern dazu abstimmen.  

Unsere Haltung zu extraterritorialen Sanktionen gegen das Projekt ist klar: Wir lehnen 

diese ab. 


